
Bekanntmachung Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen
Gestützt auf § 33 der Vollzugsverordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (VIVöB, SRSZ 430.130) wird die Arbeitsvergabe wie folgt veröffentlicht:

	Auftraggeber:
	  Name und Adresse des Auftraggebers 

	Auftragnehmer:
	  Name und Adresse des berücksichtigten Anbieters 

	Gegenstand des Auftrages:
	  Gegenstand, Umfang und Dauer des Auftrages einschliesslich Optionen für Zusatzleistungen 

	Verfahrensart:
	  Nennung der Verfahrensart und Angabe des entsprechenden Artikels des IVöB 

	Preis des berücksichtigten Angebotes:
	  Angabe des Preises 

	Datum des Zuschlages:
	  Datum des Vergabe-RRB’s oder Vergabe-Verfügung 
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